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Regionalplan Südostoberbayern – 16. Teilfortschreibung „Kapitel B V 7 Energieversorgung – 
Windenergie“ 
Beteiligungsverfahren gem. Art. 16 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für die Beteiligung am o. g. Verfahren und die Gelegenheit, hierzu Stellung nehmen 
zu können. 
 
 
1. Allgemeine Ausführungen 

 
Der Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB) wendet sich nicht grundsätzlich gegen die Errichtung von 
Windenergieanlagen (WEAs) im Rahmen des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Auch der VzSB 
hält den Ausbau der erneuerbaren Energieträger für erforderlich, um die Klimaziele zu erreichen. Nach 
Ziff. 6.2.2 des LEP muss der Regionalplan bis zum 31.12.2027 1,1 % der Regionsfläche (5225 km²) als 
Windenergiefläche festlegen. Zudem ist der Freistaat Bayern durch die bundesrechtlichen Vorgaben 
im WindBG verpflichtet, bis 31.12.2032 einen Flächenbeitrag von 1,8 % der Landesfläche für WEAs 
auszuweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Flächenbereitstellungspflicht nur auf die in 
Anspruch genommene Fläche bezieht. Die erhebliche Fernwirkung der Anlagen, die weit über die 
Grundfläche hinausgeht, muss bei diesem Prozess aber ebenfalls beachtet werden. Dies bedeutet eine 
Flächeninanspruchnahme für ein Erschließungsziel, die in dieser Größenordnung in der bisherigen Inf-
rastrukturgeschichte Deutschlands einmalig ist. Entsprechend groß sind die Zielkonflikte mit konkurrie-
renden Flächenansprüchen und Schutzgütern. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung der widerstrei-
tenden Belange und eine Auswahl der Vorranggebiete, die der großen Herausforderung gerecht wird. 
Aufgrund der einmaligen Dimension der tatsächlich betroffen Flächen kann eine fehlerhafte und einsei-
tig gewichtete Auswahl zu nicht vertretbaren und irreversiblen Beeinträchtigungen der Gesamtland-
schaft führen, die das Erscheinungsbild einmaliger und unersetzbarer Landschaften dauerhaft zerstört. 
 
Die Stellungnahme des VzSB beschränkt sich auf die Auswirkungen auf Landschaft, Erholungswirk-
samkeit und Georisiken der Vorranggebiete im Perimeter des Bayerischen Alpenplans. Hinsichtlich der 
Aspekte der Ökologie, der Wälder, der Moore, des Wasserhaushalts etc. nehmen wir Bezug auf die 
Stellungnahmen des DAV und des BN, die wir uns insoweit zu eigen machen. 
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1.1 Rechtliche Grundlagen 
 
1.1.1 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLPlG) 
 
Nach Art. 17 Satz 1 BayLplG sind bei der Aufstellung der Festlegungen in Raumordnungsplänen die 
öffentlichen und privaten Belange, soweit die Belange auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar 
und von Bedeutung sind, abzuwägen; bei der Festlegung von Zielen der Raumordnung sind die Be-
lange abschließend abzuwägen. Für diese Abwägung gelten die von der Rechtsprechung entwickelten 
allgemeinen Abwägungsgrundsätze. Danach muss eine Abwägung überhaupt stattfinden (sonst Abwä-
gungsausfall), alle relevanten Belange müssen in die Abwägung eingestellt (sonst Abwägungsdefizit), 
die Bedeutung der eingestellten Belange richtig erkannt (sonst Abwägungsfehleinschätzung) und im 
Verhältnis zueinander richtig gewichtet werden (sonst Abwägungsdisproportionalität). Für die land-
schaftliche Bewertung des Alpenraums gelten dabei folgende rechtlichen Grundlagen: 
 
1.1.2 Landesentwicklungsprogramm (LEP) 
 
Der Alpenraum soll insbesondere so nachhaltig entwickelt, geordnet und gesichert werden, dass 
 

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit seiner Landschaften sowie die natürliche Vielfalt seiner 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten durch Sicherung und Entwicklung ihrer Lebensräume und 
deren Vernetzung erhalten bleiben, 

 seine Funktionen als länderübergreifender Lebens-, Erholungs-, Wirtschafts- und Verkehrs-
raum unter Wahrung seiner Bedeutung als Natur- und Kulturraum von europäischer Bedeu-
tung wahrgenommen werden können…. (Ziff. 2.3.1 Anlage 1 LEP). 

 
1.1.3 Alpenkonvention (AK) 
 
Die AK und ihre Protokolle stellen ein internationales Abkommen zum Schutz der Alpen dar, das auch 
von Deutschland ratifiziert wurde und damit als verbindliches Bundesgesetz zwingend zu beachten ist 
und das weder durch EU-Richtlinien noch andere Bundes- und Landesgesetze verdrängt wird. 
 
Nach Art. 10 Abs. 1 des Naturschutzprotokolls wirken die Vertragsparteien darauf hin, dass alle raum-
bedeutsamen Nutzungen natur- und landschaftsschonend erfolgen. 
 
Weiterhin haben sich die Vertragsparteien verpflichtet, bestehende Schutzgebiete zu erhalten (Art. 11 
Abs. 1 des Naturschutzprotokolls). Da dieses Erhaltungsgebot für Schutzgebiete im nationalen Recht 
(noch) nicht umgesetzt ist, gilt diese Bestimmung im deutschen Alpenraum der AK unmittelbar. Dies 
bedeutet, dass Schutzgebiete im Alpenraum inhaltlich nicht geschwächt und ihr Gebiet nicht verklei-
nert werden dürfen. 
 
1.1.4 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
 
Nach Art. 2 Satz 1 BayNatSchG sind  
 

 die bayerischen Alpen mit ihrer natürlichen Vielfalt an wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 
einschließlich ihrer Lebensräume als Landschaft von einzigartiger Schönheit in ihren Na-
turräumen von herausragender Bedeutung zu erhalten. 

 Der Freistaat Bayern kommt dieser Verpflichtung auch durch den Vollzug verbindlicher inter-
nationaler Vereinbarungen, insbesondere der Alpenkonvention, nach (Art 2 Satz 2 Bay-
NatSchG). 
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1.1.5 Regionalplan Südostoberbayern (Region 18) 
 
Vorbemerkung: Wir gehen davon aus, dass die Ziele des Regionalplans 18 sich von den Zielen 
des Regionalplans 17 inhaltlich nicht unterscheiden, obwohl die Planung der Region 17 in ihren 
Aussagen bezüglich Landschaft und Alpenraum wesentlich umfassender und dezidierter ist als 
die der Region 18. Im Kern können sich aber die beiden Regionen bezüglich Landschaftsvor-
stellungen und Alpenraum nicht unterscheiden, so dass wir die entsprechende Passage aus der 
Stellungnahme des VzSB zum Regionalplan 17 samt Quellenangaben hier als auch für die Re-
gion 18 geltend annehmen und übernehmen. 
 
Der Alpenraum soll so nachhaltig entwickelt werden, dass die Vielfalt und Eigenart des alpinen 
Naturhaushalts und die regionstypischen Orts- und Landschaftsbilder erhalten bleiben (Teil A, 
II, Ziff. 3.1 Regionalplan 17). 
 
Landschaftliches Leitbild (Teil B, I, Ziff.1 Regionalplan 17) 
 
Es ist anzustreben, die Natur- und Kulturlandschaften der Region Oberland und ihre natürlichen Le-
bensgrundlagen als Lebensraum und Existenzgrundlage der ansässigen Bevölkerung sowie der Tier- 
und Pflanzenwelt in ihrer einzigartigen Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu erhalten und – wo nötig 
– wiederherzustellen. 
 
Es ist von besonderer Bedeutung, die weitgehend unbeeinträchtigten Naturlandschaften des 
Alpenraums in ihrer Ursprünglichkeit zu bewahren. 
 
Bei der weiteren Entwicklung der Region Oberland ist anzustreben, der herausragenden Bedeutung 
als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum der ansässigen Bevölkerung und als Erholungsraum für 
die Besucher aus Nah und Fern ebenso Rechnung zu tragen wie dem Schutz von Natur und Land-
schaft vor daraus erwachsenden Belastungen. 
 
Es ist anzustreben, 
 
• die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes sowie den Erhalt der historisch gewachsenen Natur- und Kulturlandschaft 
durch eine pflegliche und angemessene Landnutzung zu sichern, 

• Überbeanspruchungen von Natur und Landschaft zu vermeiden, bereits aufgetretene Schäden, 
soweit möglich, zu beseitigen oder durch geeignete Pflege- und Rekultivierungsmaßnahmen aus-
zugleichen.  

 
Die Funktionen der Berggebiete als Natur-, Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum sowie als öko-
logischer Ausgleichsraum sollen erhalten werden (Teil B, I, Ziff. 2.6.1 Regionalplan 17) 
 
Landschaftliche Vorbehaltsgebiete (Teil B, I, Ziff. 3.1 Regionalplan 17) 
 
In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten ist den Belangen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege bei allen überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ein besonderes Gewicht 
beizumessen. 
 
1.1.6 Abwägung 
 
Die möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut “Landschaft” sind im Umweltbericht der Region 18 auf 
den Seiten 14 ff. dargestellt. Der Bericht kommt zutreffend zum Ergebnis, dass Windenergieanlagen 
mit einer Gesamthöhe von 266 m (Referenzwindenergieanlage), aufgrund der Fernwirkung zu einer 
massiven technischen Überprägung des Landschaftsbildes führen werden. Diese wird bei den Stand-
orten auf den Vorbergen des Alpenraums dadurch verstärkt, dass die Standorte zu Höhenlagen im 
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Schnitt um die 1.100 m über NN hinaufreichen, und ca. 400 hm über dem Talgrund liegen, und als fast 
gleich hohe Kulisse das dahinter liegende Bergpanorama verstellen. Die landschaftliche Wirkung der 
WEAs auf diesen Höhenrücken ist daher um ein Vielfaches größer als in der Ebene oder in Wäldern. 
Mit dieser Konsequenz solcher äußerst exponierter Standorte (s.u.) setzt sich der Umweltbericht in 
keiner Weise auseinander (Abwägungsfehleinschätzung). 
 
Zudem wird lediglich die Fernwirkung der WEAs thematisiert. Die Standorte der WEAs müssen aber 
aufwändig mit Straßen erschlossen werden. Diese Erschließungsstraßen in den teilweisen steilen und 
rutschungsgefährdeten Höhenzügen (s.u.) hätten weitere massive und nicht zu verhindernde Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes zur Folge. Diese erheblichen Folgen für das Landschaftsbild wer-
den überhaupt nicht erkannt (Abwägungsdefizit). 
 
Zum Abwägungsvorgang enthält der Umweltbericht auf Seite 15 Mitte dann folgende Aussage: 
 

“Das ausdrückliche Freihalten und Bewahren von schönen Landschaften auf Kosten einer aus-
schließlichen Konzentration von Vorranggebieten für Windenergieanlagen in gewöhnlichen, be-
reits „vorbelasteten“ Landschaften und Alltagsräumen wäre nicht mit dem Ziel eines akzeptanz-
fähigen und bürgernahen Steuerungskonzepts im Sinne einer ausgleichenden Verteilung der 
mit der Energiewende zusammenhängenden Chancen und Lasten in Einklang zu bringen.” 

 
Dabei handelt es sich um eine politisch-pragmatische Argumentation, die die für eine Abwägung not-
wendige Bewertung nach der Gewichtigkeit und Bedeutung der betroffenen Belange ignoriert. Wei-
testgehend verkannt werden dabei die oben aufgeführten gesetzlichen Wertungen für den Alpenraum, 
die dem Alpengebiet eine herausragende und sogar einmalige landschaftliche Bedeutung beimessen. 
Diese gesetzlichen und sonstigen rechtlichen Vorgaben sind im Abwägungsprozess zwingend zu be-
achten und können nicht einfach beiseitegeschoben werden (z. B. Art. 2 BayNatSchG; Verbot der AK, 
Schutzgebiete zu verkleinern usw.). Auch das landschaftliche Leitbild des Regionalplans selbst wird 
nicht beachtet. Dies führt zwangsläufig zu einer Abwägungsfehleinschätzung, weil die Bedeutung der 
Landschaft im Alpenraum völlig verkannt wird. 
 
Im Weiteren enthält der Umweltbericht dann folgende Aussage: 
 

“Das Maß, die Qualität sowie die Wahrnehmung der Veränderung des Landschaftsbildes durch 
die Errichtung von Windenergieanlagen hängt maßgeblich von der Standortwahl, der konkreten 
Projektumsetzung sowie der Beteiligung und Einbindung von Kommunen und Bürgern ab und 
kann abschließend nur auf Projektebene beurteilt werden. Auch wenn in großen Teilen der Re-
gion eine hohe bis sehr hohe Wertigkeit des Landschaftsbildes vorliegt, können aus den o. g. 
Gründen auf Planebene erhebliche negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild weder pau-
schal angenommen noch ausgeschlossen werden.” 

 
Damit wird eingeräumt, dass die landschaftliche Auswirkung der einzelnen Standorte weder beurteilt 
werden sollte noch wurde, obwohl die Konfliktlage offensichtlich ist. Selbstverständlich kann und muss 
dieser basale Konflikt auf der Ebene des Regionalplans bewertet und gelöst werden. Dennoch werden 
die vorgesehenen Gebiete als Vorranggebiete (!) ausgewiesen, in denen jede andere Nutzung nach-
rangig ist. Bei der Festsetzung der Vorranggebiete handelt es sich um die Festlegung von Zielen der 
Raumordnung (vgl. Ziff. 7.2.3 des VO-Entwurfs). Nach Art. 17 Satz 1 2. HS BayLplG müssen bei der 
Festlegung von Zielen der Raumordnung die Belange abschließend abgewogen werden. Die Bewälti-
gung der auftretenden Konflikte wird hier aber auf die Projektebene verschoben. Ein typischer Fall der 
fehlenden planerischen Problembewältigung und damit ein Verstoß gegen die gesetzliche Regelung 
des Art. 17 Satz 1 2. HS BayLplG (Abwägungsausfall). 
 
Fazit: Das vorliegende planerische Konzept, das in Abkehr von der bisherigen Genehmigungspraxis 
hochwertigste alpine Landschaften einer Windkraftnutzung zuführen will, weist in vieler Hinsicht gra-
vierende Abwägungsmängel auf. Insbesondere werden zwingende gesetzliche Abwägungskriterien 
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nicht erkannt bzw. nicht berücksichtigt und durch politisch-pragmatische Erwägungen ersetzt. Die pla-
nerische Aufgabe, einen der Dimension der landschaftlichen Konflikte angemessenen Ausgleich der 
widerstreitenden Belange zu erreichen, wird verfehlt. 
 
1.2 Diskussion fachlicher Grundlagen 
 
1.2.1 Aspekt der Geogefahren von Zuwegungen zu den WE-Vorranggebieten 
 
Im Umweltbericht (S. 17) wird darauf hingewiesen, dass Georisiken bei konkreten Planungen zu be-
rücksichtigen sind. Die entsprechenden Gefahrenhinweiskarten des LfU wurden bei den einzelnen 
Standortbetrachtungen mit konkreten Flächenangaben einbezogen. Die Standorte in den alpinen Be-
reichen (nach LEP) liegen in erheblichem Maße auf oder im Umfeld von bekanntermaßen rutschanfäl-
ligen Gesteinen des Flysch und des Ultrahelvetikums, teils auch in labilen Serien des Kalkalpins. Die 
Aussagen im Umweltbericht beziehen sich offensichtlich jeweils auf den Standort selbst. Für die Er-
richtung von Windkraftanlagen und auch deren dauerhaften Betrieb sind allerdings großzügige Zuwe-
gungen notwendig. Die oftmals tief eingeschnittenen Gräben stehen den für den Transport notwendi-
gen weiten Kurvenradien entgegen. Ohne erhebliche Eingriffe in die oftmals labilen Hänge und den 
Waldbestand dürfte die Zufahrt kaum möglich sein. Diese Problematik und insbesondere die Querung 
von kritischen Rutschbereichen ist bisher offensichtlich nicht berücksichtigt.  
 
Als konkretes Beispiel kann der Standort 139 am Großen Kachelstein in der Gemeinde Anger ge-
nannt werden. Der gesamte Teisenberg ist als stark von tiefgreifenden Rutschungen sowie von fla-
chen Hanganbrüchen betroffen bekannt. Ein Transport des Materials wird ohne ergänzenden Wege-
bau mit erheblichen Eingriffen in die labilen Hänge nicht möglich sein. Ähnliche Situationen mit prob-
lematischen Zuwegungen bieten auch etliche andere der inneralpinen Standorte. 
 
Besonders kritisch zu sehen ist der Standort WE 142 in der Gemeinde Ruhpolding nahe des Wunder-
grabens. Der Wundergraben, der in rutschanfälligen Kössener Schichten verläuft, ist einer der gefähr-
lichsten Wildbäche der Region und bedroht Siedlungsgebiet. Jegliche Art von Eingriffen in seinem 
Einzugsgebiet ist äußerst kritisch zu sehen. 
 
1.2.2 Einfluß von WEAs auf die Landschaft und die Erholungswirksamkeit in den Bergen 
 
Die besondere Bedeutung der bayerischen Alpen wird in den rechtlichen Grundlagen ausdrücklich her-
vorgehoben und wurde ausführlich dargestellt, siehe oben. Das Spezifikum des bayerischen Alpen-
rands bedarf aber einer eigenen Betrachtung, um den außergewöhnlich schädlichen Einfluss von dort 
installierten WEAs auf die Landschaft und die Erholungswirksamkeit zu verstehen: Der Alpenrand der 
Region Südostoberbayern steigt schnell bis zu über 1000 Höhenmeter zu den ersten markanten Bergen 
empor. Die Besonderheit dieser alpinen Landschaft hat das LfU in seinem Methodikpapier zu den Kar-
ten „Charakteristische landschaftliche Eigenart“ und „Erholungswirksamkeit“ herausgestellt: 
 

"Im Alpenraum erfolgten einige Abweichungen von der vorgegeben Methodik, die auf Grund 
der dortigen, sehr speziellen landschaftlichen Gegebenheiten gerechtfertigt erscheinen. Die 
dort in hoher Dichte auftretenden landschaftsprägenden Elemente, Aussichtspunkte, Höhenrü-
cken, visuellen Leitstrukturen, naturkundlichen Anziehungspunkte und Erholungsschwerpunkte 
wurden mittels einer aggregierten Darstellung (als „Alpenraum mit hoher Dichte an ...“) zu-
sammengefasst. Der Nordrand der Alpen wurde im Bereich seines Anstiegs nicht als „Vi-
suelle Leitstruktur“, sondern als „Gebirgsanstieg“ gesondert dargestellt. Dies betrifft die Regi-
onen 16 (Allgäu), 17 (Oberland) und 18 (Südostoberbayern)." 
(LfU (2013, S. 5): Methodik zur Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild/Landschaftserle-
ben und Erholung). 
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Obwohl diese Karten Grundlage für die Bewertung der WE-Vorranggebiete sind, wird diese besondere 
Bedeutung, die die Autoren der Karten methodisch für den Alpenraum ausdrücklich betonen, im Um-
weltbericht nicht erwähnt. Dies würde auch direkt der Relativierung des alpinen Landschafts- und Er-
holungsraums in der Abwägung, wie sie oben schon kritisiert worden ist (siehe Kapitel 1.1.6), wider-
sprechen. 
 
Wirkung der von WEAs dominierten Landschaft auf die Menschen 
 
Für die Beurteilung der Wirkung von WEAs auf Landschaft und Erholung ist diese landschaftliche Cha-
rakterisierung von besonderem Gewicht: Die durchschnittliche Lage der WE-Gebiete (oberer Rand) 
beträgt ca. 400 Meter über dem Tal, die WEA-Referenzanlage misst in voller Höhe 266 Meter. In der 
Summe sind das 669 Meter! 
 
Ein ausufernder Windpark, wie er beispielhaft mit dem Vorranggebiet am Teisenberg (1300 hm, fast 
500 ha) in erhöhter und damit exponierter Lage 600 Höhenmeter über dem Tal (Inzell liegt auf 700 hm) 
konzipiert ist, würde den gesamten Raum massivst dominieren. 
 
Es ist bekannt, dass bewegte Objekte die Aufmerksamkeit binden und für das Umgebende keinen Blick 
zulassen („inattentional blindness“): 
 

„… nur Objekte und Details werden wahrgenommen oder bemerkt, auf die die Aufmerksamkeit 
gerichtet wird. Das Gehirn muss selektieren, welche Informationen relevant sind und welche 
weniger. Erst indem sich die Aufmerksamkeit einem Reiz zuwendet, wird dieser bewusst. Die 
Ausrichtung der Aufmerksamkeit beeinflusst die Aktivität bestimmter Gehirnstrukturen.“ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Unaufmerksamkeitsblindheit) 

 
Eine alpine „Landschaft“, wie wir sie realiter und in unserer Vorstellungswelt kennen, würde hinter den 
im Mittel 669 Metern über dem Talgrund drehenden und Aufmerksamkeit heischenden Rotoren ver-
schwinden. Wegen des Gebirgsanstiegs auch mit größter Fernwirkung. Die „Scenicness“, die für die 
Wahrnehmung von Landschaft wesentlich ist (McKenna et al. 2021), wäre zerstört. Für die „überwie-
gend sehr hohe charakteristische landschaftliche Eigenart“ (Stufe 5), die wegen des Gebirgsanstiegs 
laut LfU-Methodenpapier eigentlich für den gesamten Voralpenraum gilt, müsste ein neue Kategorie 
erfunden werden, changierend zwischen eigentlicher und uneigentlicher Schönheit der Landschaft – 
ein Doppelbinder mit hohem Stressfaktor! 
 
Zerstörte Erholungswirksamkeit 
 
Für die bekannte und vielgeschätzte Erholungswirksamkeit dieses Raums wäre das fatal. Der Bayeri-
sche Alpenplan heiß offiziell „Teilabschnitt Erholungslandschaft Alpen des Bayerischen Landesent-
wicklungsprogramms“ Hinter dieser Namensgebung steht die schon 1968 geborene Intuition, dass ein 
Naturraum wie der bayerische Alpenraum eine intensive Erholungswirksamkeit entfaltet. Damals war 
das noch unbewiesen. Heute ist mit vielen Studien belegt, dass weitgehend unverfügte Natur diese 
Qualitäten besitzt. Hier eine diesbezügliche Zusammenfassung einer aktuellen Studie (Steininger et 
al. 2025; die vielen Verweise im Zitat auf andere Studien, die diesem Effekt beobachtet haben, wer-
den hier nicht angezeigt): 
 

„Natürliche Umgebungen wie Parks, Wälder, Küsten und ihre Bestandteile, darunter Pflanzen, 
Sonnenuntergänge und natürliche Geräuschkulissen, können eine Reihe von Gesundheits- und 
Wohlbefindenseffekten fördern und schützen1,2,3. Menschen, die in grüneren Wohngegenden 
leben, reagieren tendenziell weniger stark auf Stressfaktoren4 und sind langfristig psychisch 
gesünder5. Menschen, die regelmäßig Zeit in der Natur verbringen, berichten von weniger ne-
gativen und mehr positiven emotionalen Zuständen6, und selbst kurze experimentelle Naturer-
lebnisse können sich positiv auf subjektive und neuronale Indikatoren des Wohlbefindens aus-



7 
 

wirken7. Theorien, die Natur und Gesundheit miteinander verbinden, betonen verschiedene As-
pekte, die bestimmte natürliche Umgebungen besonders gesundheitsfördernd machen. Wäh-
rend die Stress-Recovery-Theorie (SRT) davon ausgeht, dass die Präsenz natürlicher, nicht 
bedrohlicher Elemente positive affektive Reaktionen hervorruft und die Erholung von Stress un-
terstützt8, legt die Attention Restoration Theory (ART) einen stärkeren Fokus auf die Fähigkeit 
der Natur, freiwillige Aufmerksamkeitsressourcen wieder aufzufüllen9. Gemäß der ART umfas-
sen bestimmte natürliche Umgebungen zahlreiche Elemente, die die menschliche Aufmerksam-
keit auf einzigartige und mühelose Weise fesseln. Obwohl sie sich in ihrem Schwerpunkt unter-
scheiden, betonen beide Theorien die Fähigkeit der Natur, der menschlichen Gesundheit zu 
dienen – eine Annahme, die durch eine Vielzahl von Belegen untermauert wird.“ 

 
Windräder in der projektierten Dimension und Exposition konterkarieren alle hier wiedergegeben Krite-
rien. Sie sind Stressoren schon wegen ihrer Größe und der unfreiwilligen Inanspruchnahme unseres 
Aufmerksamkeitssystem: Von der weit ausholenden Gestik ihrer Rotoren, verstärkt noch durch deren 
Drehung, kann man sich nur schwer lösen. Statt der Natur steht das Windrad im Fokus. Jede Erho-
lungswirksamkeit der Natur sinkt in der näheren und weiteren Gegenwart von Windräder in der Größe 
der Referenzenergieanlage in sich zusammen – und verkehrt sich in sein Gegenteil. 
 
2. Ausführungen zu den Vorranggebieten 
 
Das Spezifikum der Planung der Vorranggebiete der Region Oberland ist ihre kleinflächige perlen-
schnurartige Anordnung entlang des Nordrands der Bayerischen Alpen. Begründet wird das mit den 
positiven Auswirkungen einer Minimierung der Größe der Vorranggebiete aufs Landschaftsbild. Im Um-
weltbericht der Region 17 wird das ausdrücklich hervorgehoben: 
 

“Die Größe der Vorranggebiete lässt ganz überwiegend nicht die Errichtung großer Windparks 
zu, was die verträgliche Einbindung von Windenergieanlagen in die kleinteilig strukturierte Land-
schaft der Region Oberland begünstigt.” 

 
Die Planung der Region 18 setzt dagegen ganz auf die Ballung großer Vorranggebiete. Fünf der ins-
gesamt sieben Gebiete innerhalb des Perimeters des Alpenplans liegen entlang eines Korridors von 17 
x 4 km = 68 km² südlich von Traunstein auf einer Linie von Ruhpolding bis Anger, siehe Abb. 1 und 
Abb. 2. Sie umfassen 1277 ha der insgesamt 1403 ha der 7 Vorranggebiete in den Grenzen des Al-
penplans. Das entspricht einer Belegungsdichte dieses Korridors mit Vorranggebieten von 19% - also 
1/5 der Fläche könnte mit Windrädern bestückt werden!  
 
Die Ballung der oben erwähnten 5 Vorranggebiete südlich der Autobahn A8 von Siegsdorf bis Anger 
erstreckt sich auf eine Länge von 17 km, 2 – 5 km von der A8 entfernt. Der Teisenberg erhebt sich 600 
Meter über der Autobahn, mit der Größe der Referenzenergieanlage von 266 Meter würden die Rotor-
spitzen gut 800 Höhenmeter über Grund rotieren. Auf einer Strecke von 20 km würde sich für die Rei-
senden vor dem Hintergrund des „Gebirgsanstiegs“, den die LfU-Autoren im Methodenpapier noch als 
außergewöhnlich feiern, ein großtechnisches Szenario zur Gewinnung Erneuerbarer Energien ausbrei-
ten! 
 
Die Gegensätzlichkeit der Konzepte der Situierung kleiner  Vorranggebiete in einer langen Reihe versus 
der Ballung großer Vorranggebiete (W139 (Teisenberg) misst 480 Hektar) ist signifikant und ist höchst 
irritierend. Offensichtlich gibt es bei den Planern kein einheitliches Konzept, auch wenn in den Umwelt-
berichten, die teilweise gleichlautend sind, so getan wird. In Wirklichkeit zeigt die Disparität, dass die 
Planer nicht wirklich ein Konzept im Umgang mit dem alpinen Raum haben. Weder die lange Reihen-
bildung noch die Ballung können den brutalen Impact auf die voralpine Landschaft mildern. Anstatt sich 
einzugestehen, dass diese außergewöhnlichen Landschaften für großtechnische Windräder, die ge-
rade in Bayern notwendig sind, um die geringe Windhöffigkeit zu kompensieren, nicht geeignet sind, 
wird mit gegensätzlichen Konzepten willkürlich mal das eine, mal das andere ausprobiert – zum Scha-
den des ganzen Raums. Raumordnung schaut anders aus! 
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Abb. 1: In einem Korridor von 17 x 4 km = 68 km² ballen sich die 5 W-Vorranggebiete 138-142 mit einer Fläche von 12,8 
km². Das bedeutet eine Belegung von 19%. 

 

Abb. 2: Die höchsten Windräder würden am Teisenberg auf ca. 1300 m stehen – das ist 600 Höhenmeter über dem zentra-
len Ort Inzell – und auch 600 Höhenmeter über der visuellen Referenzlinie, der Autobahn A8. Die Folie, vor der sich die 
Windräder abbilden würden, ist der alpinen Nordabfall zwischen Rauschberg und Staufen, von der Autobahn 9-10 km ent-
fernt: Ein wahrhaft gigantisches technisches Szenario auf einer Reisestrecke von ca. 20 km! 

 
Schlussbetrachtung 
 
Der bayerische Landeshistoriker Bernhard Löffler betitelt die Einleitung zu seinem 2024 erschienen 
Buch „Das Land der Bayern. Geschichte und Geschichten von 1800 bis heute“ nach dem Aperçu „Land, 
Landschaft, Räume – oder: Die Ungerechtigkeit der Welt beginnt mit der Verteilung der Berge“ – 
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und meint damit das Selbstbild der Bayern und das Bild Bayerns in der Welt: Es ist bestimmt von den 
bayerischen Alpen, vom „Eid  der Ewigkeit, die Alpen“, wie sie der Lyriker Wolf Wondratschek 1992 im 
Hintergrund Münchens in seinem Gedicht „Kleinhesseloher See“ aufsteigen lässt. Sogar der US-Präsi-
dent Dwight D. Eisenhauer hat die Ramsauer Kirche mit Blick auf die Reiteralpe als „Church in Bavaria“ 
aquarelliert. Dieses Image von Bayern, das ohne den „in hoher Dichte auftretenden landschaftsprägen-
den Elementen, Aussichtspunkten, Höhenrücken, visuellen Leitstrukturen, naturkundlichen Anzie-
hungspunkten und Erholungsschwerpunkten“  im „Gebirgsanstieg“ (LfU) nicht wäre – ist zugleich ein – 
ungerechtes – Privileg. Nicht nur für die Ortsansässigen, sondern für ganz Bayern. Es hat, wie alle 
Erfolgsgeschichten, viele Väter. Der Journalist Herbert Riehl-Heyse hat dies mit dem Titel seines Buchs 
1979 ironisch auf die Spitze getrieben: „Die CSU, die das schöne Bayern erfunden hat“. Aber das alles 
tut dieser ikonischen Landschaft keinen Abbruch, sondern zeigt schlussendlich nur ihre prägende Kraft 
für eine moderne Gesellschaft.  
 
Und diese „Ungerechtigkeit der Verteilung der Berge“ soll nun nach der Begründung der Regionalplaner 
getilgt werden: Wir können darauf, so das Argument, aus Gründen der Gerechtigkeit gegenüber allen 
anderen, die in nicht so privilegierten Regionen leben, keine Rücksicht nehmen. Nur so kann die Ak-
zeptanz für den Klimaschutz im Ausbau der Windenergie gewahrt werden. 
 
Mit der Ballung der oben betrachteten Vorranggebiete südlich der A8 zwischen Siegsdorf und Anger 
haben die Planer der Region 18 die ausgleichenden Gerechtigkeit endgültigen auf die Spitze getrieben: 
 
Folgt man der Intention der Autoren im LfU-Methodenpapier, dann ist gerade der „Gebirgsanstieg“ mit 
seiner „besonderen Dichte“ an landschaftlichen und kulturellen Sensationen mit besonderer Sorgfalt zu 
behandeln. Die Erfinder des Bayerischen Alpenplans haben das früh erkannt und ihren Schutzschirm 
gegen dominante Infrastrukturen darübergelegt – und haben damit den weitgehend unverfügten Cha-
rakter der bayerischen Alpen gesichert. Nicht nur die Ansässigen, auch die Bayern, die Deutschen, ja 
die ganze Welt schätzen diese außergewöhnlichen Landschaften, von deren Lebensqualität für die 
Ansässigen bis zu deren Attraktion für das internationales Publikum. Das ist nicht nur ein touristisches 
Gut, sondern eine Kostbarkeit für die Menschen in nah und fern. 
 
Auch der notwendige Ausbau der Erneuerbaren Energien bedarf höchster Sorgfalt, insbesondere der 
Windenergie, gerade weil der Raum im eng besiedelten Deutschland sehr kostbar ist. Unsere kostbars-
ten Landschaften für einen gewaltsamen Ausbau der Erneuerbaren Energien dranzugeben, würde zwei 
Essentials riskieren, auf die wir alle angewiesen sind, gerade im Klimawandel: Landschaften höchster 
Wertschätzung und die Akzeptanz für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die Regionalplanung, 
wie sie jetzt in der Region 18 zur Beurteilung steht, würde mit der weithin sichtbaren Missachtung der 
Kostbarkeit des alpinen Landschafts- und Erholungsraums die Akzeptanz des Klimaschutzes (weiter) 
erodieren. Das wäre ein Doppelschlag gegen eine gedeihliche Zukunft, der nicht passieren darf! 
 
Wie im Resümee zum Regionalplan 17 kommen wir mit unseren Überlegungen auch für die Region 18 
zu dem Schluss, dass die Anlagen am alpinen Gebirgsanstieg mit ihren Fernwirkungen die Landschaf-
ten am Alpenrand und im nördlichen Alpenvorland massiv dominieren würden, unabhängig, ob das 
Gebiet bereits erschlossen ist oder nicht. Wir fordern deshalb die Regionalplanung für das Süd-
ostoberbayern auf, auf alle WE-Vorranggebiete im Perimeter des Bayerischen Alpenplans zu verzich-
ten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Lorenz Sanktjohanser      gez. Rudi Erlacher 
2. Vorsitzender      Geschäftsführender Vorsitzender 
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